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Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung beschließt die 2. Änderung der Verordnung über die Erhebung 
von Parkgebühren in der Stadt Grevesmühlen (Parkgebührenverordnung) vom 10.02.2021. 

 

Sachverhalt 
Auf Anregung aus den Gremien der Stadtvertretung soll die Parkgebührenordnung in Bezug 
auf die gebührenpflichten Zeiten werktags sowie am Samstag angepasst werden. 

 

Die Anpassung soll entsprechend der allgemeinen Ladenöffnungszeiten werktags von 07.00 
Uhr auf 09.00 Uhr (- 17.00 Uhr) sowie Samstags von 07.00 Uhr auf 09.00 Uhr (- 12.00 Uhr) 
verkürzt werden. 

Dies würde den berufstätigen Anwohnern entgegen kommen, die ihre Fahrzeuge in den 
betreffenden Straßen parken. 

 

Finanzielle Auswirkungen 
 Mindereinnahmen Parkgebühren nicht bezifferbar. 

 
  

 

Anlage/n 
1 2. Änd. ParkGebVO (Entwurf)  (öffentlich) 
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2. Änderung der 
Verordnung über die Erhebung von Parkgebühren in der Stadt

Grevesmühlen (Parkgebührenverordnung)
vom 10.02.2021

Aufgrund des § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes vom 05.03.2003 
(Bundesgesetzblatt I Seite 310, 919), zuletzt geändert durch Art. 70 des Gesetzes vom 
23.10.2024 (Bundesgesetzblatt 2024 I Nr. 323), in Verbindung mit § 1 Abs. 4 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12.04.2005 (GVOBI. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
26.05.2023 (GVOBI. M-V S. 650), sowie § 1 der Landesverordnung zur Übertragung 
der Ermächtigung zur Festsetzung von Parkgebühren vom 08.07.2010 (GVOBI. M-V 
2010 S. 4080) wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt 
Grevesmühlen vom …….. folgende Änderung der Parkgebührenverordnung erlassen.

§ 1 Änderung der Verordnung

Im § 4 „Höhe der Gebühren“ Absatz 2 wird der Wortlaut 
„Die in Absatz 1 genannte Gebühr wird von Montag bis Freitag in der Zeit von 7:00 
Uhrbis 17:00 Uhr sowie am Sonnabend von 07:00 bis 12:00 Uhr erhoben“ durch 
„Die in Absatz 1 genannte Gebühr wird von Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 
Uhr bis 17:00 Uhr sowie am Sonnabend von 09:00 bis 12:00 Uhr erhoben“ ersetzt.

§ 2 ln-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Grevesmühlen, 

Lars Prahler
Bürgermeister
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